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Der Neue Lohnausweis (NLA) 
 
Änderungen vom 25.8.2006 an Formular, Wegleitung und Kurzanleitung 
 
Nachfolgend werden die materiellen Änderungen angegeben, die aufgrund des Pilotprojektes und 
zusätzlicher Prüfungen in das Formular, die Wegleitung und die Kurzanleitung Eingang gefunden 
haben.  
 
Formular 
Kleine Änderungen am Formular waren nicht zu vermeiden. Es sind das: 

• Unter Buchstabe C ist neben dem Feld „AHV-Nr.“ neu ein zusätzliches Feld „Neue AHV-Nr.“ 
angebracht (s. unten zu Rz 6) 

• Ab Ziffer 1 wurden die Zeilen leicht tiefer gelegt. Nun können die Angaben unter Ziffer 1 bei 
Fenstercouverts nicht mehr eingesehen werden. 

• Bei Ziffer 7 wurde aus Platzgründen ein Textbalken entfernt. 
 
Wegleitung 
Es gab zahlreiche kleinere Änderungen bzw. Korrekturen sprachlicher und formeller Art. Sie sind nicht 
von Bedeutung. Die nachfolgende Aufzählung beschränkt sich auf die materiellen Änderungen und 
neue Hinweise: 

• Deckblatt: Neu sind die Bestellnummern für die Formulare angegeben. Geändert hat auch 
das Ausgabedatum. Es ist neu der 25.08.2006. 

• Rz 1: Der Abschnitt I. Allgemeines zur Frage der Anwendbarkeit des NLA wurde stark 
überarbeitet. 

• Rz 6: Hier ist umschrieben, warum nebst der bisherigen AHV-Nr. zusätzlich eine Neue AHV-
Nr. anzugeben ist. 

• Rz 8: Neu ist der Hinweis, wie der NLA auszufüllen ist, wenn er für mehrere Zeitabschnitte 
innerhalb eines Jahres zu erstellen ist. 

• Rz 10: Die Angabe betreffend Spesenentschädigungen für Hauptmahlzeiten während mehr 
als der Hälfte der Arbeitstage wurde auf Aussendienstmitarbeiter beschränkt. 

• Rz 11: Der Vertraulichkeitshinweis zu Fenstercouverts wurde verstärkt. 
• Rz 14: Neu ist ein Hinweis zur Deklaration von Taggeldern aus Versicherungen, die durch den 

Arbeitgeber ausbezahlt werden. 
• Rz 21: Der Privatanteil Geschäftswagen wurde von 1 % pro Monat auf  0,8 % reduziert. 
• Rz 26: Es wird präzisiert, dass ein Verzicht auf eine Deklaration von Geschenken aus 

besonderem Anlass nur bei Naturalgeschenken zulässig ist. 
• Rz 37: Die nicht zu deklarierenden Beiträge des Arbeitgebers an Versicherungen werden 

grosszügiger und klarer umschrieben. 
• Rz 52: Kundeneinladungen sind „ordnungsgemäss“ gegen Originalquittung abgerechnet 

(bisher: mehrwertsteuerkonform). Zudem wird der Hinweis präzisiert, wonach alle Vorgaben 
einzuhalten sind, damit das Feld zu Ziffer 13.1.1. angekreuzt werden kann. 

• Rz 72: Die nicht zu deklarierenden Leistungen werden präziser umschrieben. 
• Rz 75 Das Bestellverfahren für den NLA, die Wegleitung und die Kurzanleitung wurde massiv 

vereinfacht. 
• Anhang 1: Verschiedene Adressangaben von Steuerbehörden sind neu. 

 
Kurzanleitung 

Die Änderungen in der Kurzanleitung sind gering und, soweit sie materieller Art sind, entsprechen 
sie den Änderungen in der Wegleitung. 
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